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Vereinbarung nach §72a SGB VIII 

 

Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach §30a 
Bundeszentralregistergesetz (BZRG) 

 

Herr / Frau …………………………   ………………………………….        

 

Geb. am           in ………………………………    

 

wird hiermit aufgefordert, gemäß §72a SGB VIII ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, um 
eine Tätigkeit in der freien Kinder- und Jugendhilfe ausüben zu können. 

Wir bestätigen, dass die Voraussetzungen nach §30a BZRG* vorliegen. 

Da die Tätigkeit ehrenamtlich erfolgt, wird hiermit eine Gebührenbefreiung beantragt. 

 

Die Tätigkeit erfolgt für: 
  
WEUP - Trägerverein für ungarische Pfadfinder in West-Europa e.V. 
Der Trägerverein für Ungarische Pfadfinder in West-Europa e.V. (WEUP) ist ein eingetragener, 
gemeinnütziger Verein der Jugendpflege und Jugendfürsorge mit Sitz in Stuttgart (Vereinsregister-
Nr.5029 Amtsgericht Stuttgart vom 7.8.1991) 
 

Lorsch, 15.03.2026 
------------------------------------  -------------------------------------------------------------- 

Ort/Datum Unterschrift (für den Träger) Dr. Júlia Gáll 

 

*"Einer Person wird auf Antrag ein erweitertes Führungszeugnis erteilt, (...)  
wenn dieses Führungszeugnis benötigt wird für a) die Prüfung der persönlichen Eignung nach § 72a des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (...)." Auszug §30 BZRG 


